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Platz- und Spielordnung des Union Tennis Club Farben Morscher Klaus 

Um allen Mitgliedern und Gästen eine funktionsfähige Tennisanlage zur Verfügung stellen 
zu können und einen reibungslosen Spielbetrieb zu ermöglichen, ist es notwendig, dass 
sich alle an Regeln halten. Mit der Einzahlung des Mitgliedsbeitrages, dem Erwerb einer 
Sponsorenkarte oder dem Kauf einer Gästekarte erklärt jeder Spieler, sich an die 
geltende Platz- und Spielordnung zu halten.   
   
Platzordnung  
 
(1) Unsere Plätze werden von unserem Platzwart betreut. Seinen Anweisungen 

betreffend Platzbenützung und Platzpflege ist ausnahmslos Folge zu leisten.   
 

(2) Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen bespielt werden. Sollte dies nicht befolgt 
werden, hat jeder Spielberechtigte das Recht, den Spieler vom Platz zu verweisen.   

 
(3) Bei trockenem Wetter sind die Plätze mit Wasser zu benetzen. Um die Plätze vor 

dem Austrockenen und vor Folgeschäden zu schützen, hat dies jeder Spieler 
vor Spielbeginn vorzunehmen. Sollte es erforderlich sein, ist das Spiel zu 
unterbrechen, um den Platz abermals angemessen zu benetzen.   
 

(4) Inwieweit die Plätze nach einem Regen bespielbar sind, hat jeder Spieler selbst zu 
beurteilen und zu entscheiden. Jedenfalls muss gewährleistet sein, dass die Plätze 
durch das Bespielen keinen Schaden nehmen.   

 
(5) Die Spielzeit ist während der Spielsaison bei ausreichendem Tageslicht täglich 

von 6:00 bis 22:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist es nicht gestattet, die Anlage 
zu benützen.   

 
(6) Nach Beendigung des Spieles ist der Platz mit Besen oder Schleppmatte abzuziehen 

und die Linien sind zu reinigen. Der Platz ist in dem Ausmaß abzuziehen, wie er 
während des Spiels auch genutzt wurde (über die Linien hinaus). Sollte es 
erforderlich sein, ist der Platz mit Wasser zu benetzen. 

 
(7) Das Betreten der Tennisplätze ist Zuschauern (der Fairness wegen) und 

begleitenden Kindern (der Sicherheit wegen) ausnahmslos verboten.   
 
(8) Generell gilt das Motto 'verlasse die Anlage so, wie du sie vorzufinden wünscht', das 

bedeutet auch, dass kein Müll auf dem Platz zurückgelassen werden darf 
(insbesondere alte Bälle, leere Balldosen und Getränkeflaschen).   

 
(9) Bei Unstimmigkeiten ist dem Platzwart, Obmann oder Sportwart Folge zu leisten.  

Spielordnung  
  
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, täglich 1 Stunde Einzel oder 1,5 Stunden Doppel zu 

spielen. Vor Spielbeginn auf Platz 1 & 2 ist die Mitgliedskarte in der 
Reservierungs- und Zeittafel in die vorgesehene Leiste zu stecken. Platz 3 & 4 
sind über das Online-Reservierungssystem zu buchen. Nach Ablauf dieser Spielzeit 
sollte an diesem Tag aus Rücksichtnahme keine nochmalige Reservierung 
vorgenommen werden.  Mitglieder, die an diesem Tag schon gespielt haben, sind 
nachrangig spielberechtigt. 
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(2) Die Reservierungs- und Zeittafel ist beim Zugang zu den Plätzen am Clubhaus 

angebracht. An ihr ist für Platz 1 & 2 eine Stelluhr mit dazugehörenden Leisten für 
die Mitgliedskarten, Sponsorenkarten bzw. Gästekarten angebracht. Vor 
Spielbeginn sind die Karten in die Leiste des freien oder freiwerdenden Platzes in 
die obere Leiste zu stecken und die Uhr auf den Zeitpunkt des Spielbeginnes zu 
stellen. Die Uhr wird viertelstundengenau gestellt.   

 
(3) Sollten sämtliche Plätze belegt sein, besteht die Möglichkeit 'nachzustecken'. Dies 

bedeutet, dass das 'nachsteckende' Mitglied den Platz für die Zeit nach Zeitablauf 
des im Gange befindlichen Spiels den Platz reserviert hat. Dazu ist die untere der 
beiden Leisten vorgesehen. Für diese Reservierung ist es ausreichend, wenn 
ein Spieler 'nachsteckt', dieser muss jedoch anwesend sein.  Wenn der Platz 
vorher schon frei ist, darf direkt vor der reservierten Zeit mit dem Spielen 
begonnen werden. 

 
(4) Sofern 10 Minuten nach Beginn einer reservierten Stunde nicht gespielt 

wird, verfällt diese Reservierung und der Platz wird freigegeben. Das gilt auch für 
die Online reservierten Plätze. 

 
(5) Nach Ablauf der Spielzeit ist, unabhängig vom Spielstand und ohne Aufforderung 

der nachfolgenden Spieler, das Spiel abzubrechen und der Platz abzuziehen. Sind 
jedoch keine nachfolgenden Spieler für den Platz da, kann weitergespielt werden.  
Es darf auf keinen Fall die Stelluhr neu gestellt werden.   

 
(6) Kinder und Jugendliche haben das Recht, bis 17:00 Uhr am 

Reservierungssystem teilzunehmen. Sollten Plätze frei sein, können diese auch 
von Jugendlichen nach 17:00 Uhr bespielt werden. Gemeinsam mit einem 
erwachsenen Mitglied können Jugendliche auch nach 17 Uhr Platz 4 reservieren 
und belegen. Jugendliche, die in den allgemeinen Klassen der VMM spielen, sind 
den Erwachsenen hinsichtlich den Reservierungs- und Platzbelegungs-
bestimmungen gleichgestellt.   

 
(7) Platz 3 ist für den Clubtrainer reserviert. Der Clubtrainer hat die Möglichkeit, Platz 

3 über einen Zeitraum von mehreren Stunden zu belegen. Wird dieser Platz nicht 
für Trainerstunden benützt, kann auch dieser Platz in Anspruch genommen 
werden.  

 
(8) Für Meisterschaftsspiele, Freundschaftsspiele und vereinsinterne Ranglistenspiele 

werden Platzreservierungen im Voraus an der Anschlagtafel im Clubheim oder im 
Internetkalender auf der Homepage mit Datum und Dauer bekannt gemacht. Für 
die Dauer dieser Spiele sind die Plätze für andere Spieler nicht verfügbar.  

 
(9) Mitglieder aus Partnervereinen (alle umliegenden Tennisclubs) dürfen unter 

Einhaltung der zwischen den Vereinen vereinbarten Bedingungen, nämlich  
Gegeneinladungen im ausgeglichenen Ausmaß, jederzeit im Rahmen dieser Platz 
und Spielordnung mit einem Mitglied aus unserem Verein einen Platz 
reservieren und belegen (siehe ATP Regelung). 

 
(10) Bei Unstimmigkeiten ist auch hier dem Platzwart, Obmann oder Sportwart Folge 

zu   leisten.  
 
(11) Änderungen der Platz- und Spielordnung durch den Vorstand sind vorbehalten. 
 


